
B&C-VERHALTENSKODEX
Der B&C-Verhaltenskodex umfasst Arbeitsstandards, Vorschriften zur 

Korruptionsbekämpfung, Umweltstandards, Standards zum Tierschutz sowie 

Durchsetzungs- und Compliance-Verpflichtungen. Eine Bestellung von B&C 

erfolgt in jedem Fall erst dann, wenn dieser Verhaltenskodex unterzeichnet 

wurde.



Er basiert auf den Grundsätzen und der Philosophie des United Nations Global 

Compact, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sowie der UN- 

Kinderrechtskonvention. Ferner umfasst er die geltenden Übereinkommen und 

Empfehlungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und orientiert sich 

am FWF-Verhaltenskodex.

ARBEITSVERHÄLTNIS
Die Arbeitsverhältnisse sind  

rechtlich verbindlich.

KEINE ZWANGSARBEIT
Der Einsatz von Zwangsarbeitern, Leibeigenen  

und Gefängnisarbeit sind untersagt.


ARBEITSZEITEN
Die Arbeitszeiten entsprechen den 
geltenden Rechtsvorschriften und 

Branchenstandards. 
Überstundenzuschläge sind auf die 

Rechtsvorschriften vor Ort abzustimmen.

GESUNDE 
ARBEITSBEDINGUNGEN

Es werden ein sicheres und hygienisches 
Arbeitsumfeld bereitgestellt und 

bestmögliche arbeitsmedizinische und 
sicherheitsrelevante Praktiken gefördert

DISKRIMINIERUNGSVERBOT
Die Beschäftigten dürfen in keiner Weise  

diskriminiert werden.

VEREINIGUNGSFREIHEIT 
UND RECHT AUF 

TARIFVERHANDLUNGEN

Das Recht, Gewerkschaften zu gründen, 
sich ihnen anzuschließen und 

Tarifverhandlungen zu führen, ist 
garantiert.

VERBOT VON 
BELÄSTIGUNG UND 

MISSBRAUCH

Alle Beschäftigten werden mit 
Würde und Respekt behandelt. 
Es wird niemandem Schaden 
oder Missbrauch zugefügt.

BRANDSCHUTZ UND 
GEBÄUDESICHERHEIT

Es werden alle Maßnahmen zur Vermeidung  
von Unfällen und Krankheiten ergriffen.


ZAHLUNG 
ANGEMESSENER LÖHNE

Die Löhne entsprechen mindestens den  
gesetzlichen oder branchenüblichen  

Mindeststandards und sind in jedem Fall  
ausreichend für die Deckung der  

Grundbedürfnisse der Beschäftigten.


VERBOT VON KINDERARBEIT

Es werden keine Personen beschäftigt, die das  
Alter, bis zu dem die Schulpflicht gilt, noch nicht  

erreicht haben, und in keinem Fall  
Personen unter 15 Jahren.


UMWELTSTANDARDS
Es werden Maßnahmen zur 

Begrenzung der 
Umweltauswirkungen (Boden, Luft, 

Wasser, Biodiversität und 
Tierschutz) ergriffen.

BEKÄMPFUNG VON 
KORRUPTION UND 
BESTECHLICHKEIT

Von allen Geschäftsparteien wird vollständige  
Integrität erwartet.


